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Ermächtigung zur Einholung medizinischer Auskünfte und Entbindung von der ärztlichen Geheimhaltungspflicht

Der/die Unterzeichnete (Name und Adresse der versicherten Person)
     
ist bei der Pensionskasse Stadt Zürich versichert. 

Die Vertrauensärztin bzw. der Vertrauensarzt 

ist mit der Durchführung einer vertrauensärztlichen Begutachtung beauftragt. Die versicherte Person ermächtigt hiermit diese Ärztin bzw. diesen Arzt, bei anderen Ärzten, Therapeuten, Spitälern und Unfallversicherungen, bei denen die versicherte Person heute oder früher in Behandlung steht oder stand bzw. wo bereits Abklärungen getroffen wurden, medizinische und andere Auskünfte über ihre Person einzuholen und diesbezüglich Akten anzufordern. Sie beauftragt diese Ärzte, Spitäler und Unfallversicherer, die gewünschten Auskünfte zu erteilen sowie Akten herauszugeben und entbindet sie hierfür von der Pflicht zu ärztlichen Geheimhaltung. 

Ort/Datum ______________________
Unterschrift __________________________________

Auszug aus dem Vorsorgereglement der Pensionskasse Stadt Zürich
Art. 46 Auskunftspflicht der Versicherten und Arbeitgeber

1 Die Versicherten haben sich den angeordneten Untersuchungen zu unterziehen. Sie und der Arbeitgeber haben die für die Beurteilung nötigen Unterlagen zu Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen. 

2 Die Versicherten sind verpflichtet, der Pensionskasse und deren Vertrauensärztinnen bzw. -ärzten über alle für das Vorsorgeverhältnis erheblichen Tatsachen wahrheitsgetreu und vollständig Auskunft zu erteilen, alle erforderlichen Bescheinigungen zu beschaffen und das Arztgeheimnis Dritter gegenüber den Vertrauensärztinnen bzw. -ärzten aufzuheben.

3 Bei Verletzung der Pflichten gemäss Abs. 1 - 2 können Kassenleistungen verweigert oder Kosten infolge zusätzlich notwendiger Abklärungen den Fehlbaren auferlegt werden.

Art. 49 Mitteilung ärztlicher Gutachten
1 Die beauftragten Ärztinnen bzw. Ärzte stellen ihre Gutachten der Pensionskasse zu.

Es ist nicht erlaubt, diese Ermächtigung in irgend einer Art und Weise abzuändern oder zu ergänzen.
Bitte ausgefüllte Dokumente ausdrucken, die Ermächtigung von der versicherten Person unterschreiben lassen und zusammen mit der Anmeldung und der Absenzenliste per Post an die Pensionskasse Stadt Zürich, Strassburgstrasse 9, Postfach, 8026 Zürich senden.
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